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Im Prozeß der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
spielen die Länderhaushalte eine wichtige Rolle. Die Einnahmen 
der Länder hängen großteils von den Bestimmungen des 
Finanzausgleichs ab.. Das deutliche West-Ost-Gefälle der 
Entwicklung ihrer Steuereinnahmen (der Ertragsanfeile an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben) erschwert längerfristig die 
Konsolidierungsbemühungen der Länder insgesamt. Die Länder 
(ohne Wien) werden 1997 in ihren Haushalten einen Überschuß 
(gemäß dem Konzept der „Maastricht-Kriterien") von etwa 
3,8 Mrd, S erzielen und damit den vorgesehenen Beitrag zur 
gesamten Budgefkonsolidierung leisten.. 
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Die Kooperat ion zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entwickelt sich zu 
einem zentralen Thema der österreichischen Budgetpolit ik. Das gilt nicht nur für 
die Budgetkonsol idierung, sondern zunehmend auch für die Erfüllung wicht iger 
Aufgaben der Gebietskörperschaften (Bildung, Gesundheit , Infrastruktur, Kofi
nanzierung von EU-Programmen usw} Rechtlich wi rd diese engere Zusammen
arbeit durch den Konsultationsmechanismus und den innerösterreichischen Sta
bi l i tätspakt, der bis Ende 1998 abgeschlossen werden soll, abgesichert 

Länder und Gemeinden haben sich bereit erklärt, ihre Neuverschuldung im 
Jahre 1997 auf 0,3% des Brutto-Inlandsproduktes zu begrenzen - allerdings ist 
die Aufteilung zwischen Ländern und Gemeinden und innerhalb der Länder 
noch nicht entschieden Dem Bund verbleibt somit ein Neuverschuldungsspiel-
raum von 2,7% des BIP Der Bundesvoranschlag 1997 ist auf dieses Ziel ausge
richtet. 

Die Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung sollen aber nicht nur das Defizit für 
den öffentl ichen Sektor auf 3% (im Jahre 1997) reduzieren, sondern die Quo te 
in den fo lgenden Jahren auf diesem Niveau stabilisieren Das wi rd die Budget
politik auch in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen 

Die Länder verfügen über einen sehr geringen Spielraum zur Gestal tung ihrer 
Einnahmen. Die Begrenzung der Neuverschuldung durch die Maastr icht-Kri te
rien verschärft dieses Problem Die Einnahmen der Länder werden zu mehr als 
60% durch den Finanzausgleich geregel t ; dieser Anteil ist langfristig sehr stabil. 
Aus der Entwicklung der Einnahmen der Länder im Rahmen des Finanzaus
gleichs lassen sich Hinweise gewinnen, wiewei t die Länder ihre schwierige Auf-
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Ubersicht 1: Einnahmen der Länder aus dem Finanzausgleich 

Länder ohne Wien 

Abgaben 

1980 2 7 5 2 4 
19S5 41 395 

1990 52 172 

(994 66 441 

1795 63 102 

1996 Voranschlag 67 139 
1997 Voranschlag 70 246 

Q : ÖSTAT GebarungsÜbersichten.- Rechnungsabschlüsse und Voranschlage der Länder 

g ä b e bewäl t igen können, einerseits den vereinbarten 
Beitrag zur Budgetkonsolidierung zu leisten und ande
rerseits wicht ige Rahmenbedingungen für die Sicherung 
des Wirtschaftsstandortes Österreich und der Lebens
qual i tät zu sichern Der Finanzausgleich spielt daher 
eine zentrale Rolle in der Budgetpolit ik und damit in der 
Aufgabenf inanzierung der Länder 

Länder und Gemeinden hoben sich bereit 
erklärt, ihre Neuverschuldung 1997 auf 
0,3% des Bruttoinlandsproduktes zu 
begrenzen. 

Die vor l iegende Studie analysiert auch die unterschied
liche Entwicklung der Einnahmen (insbesondere der 
Steuern! in den einzelnen Bundesländern, weil sich dar
aus Anhaltspunkte für die regionalen Probleme gewin
nen lassen 

Die Einnahmen der Länder aus dem Finanzausgleich las
sen sich in vier Komponenten gl iedern: 

• Die Steuereinnahmen umfassen die ausschließlichen 
Landesabgaben und die Ertragsanteile an gemein
schaftlichen Bundesabgaben.. 

• Zu den Transfers im Zusammenhang mit Ertragsantei
len gehören der Ertragsantei lekopfquoten-Ausgleich, 
die Landesumlage sowie die Bedarfszuweisungsmit-
tei der Gemeinden und seit 1996 auch die Bedarfs
zuweisungsmittel gemäß § 2 1 a Finanzausgleichsge
setz 

• Transferzahlungen für bestimmte Aufgaben betreffen 
insbesondere die Lehrerbesoldung, den Nahverkehr, 
die Theaterförderung, Umweltschutz und Agrarför-
derung 

• Die Wohnbauförderungsmif re l sind nicht unmittelbar 
im Finanzausgleich geregelt , sondern im Zweckzu
schußgesetz; sie hängen aber eng mit den gemein
schaftlichen Bundesabgaben und damit den Ertrags
anteilen zusammen Außerdem werden die für die 
Wohnbau fö rde rung zur Verfügung gestellten Mi t te l 
im Bundeshaushalt im Kapitel „Finanzausgleich" (Ka
pitel 53) verbucht Seit 1996 (§ 21a Finanzausgleichs-

Summe 

Mill S In % der Gesamtausgaben 

56 947 64 7 

S1621 65.9 

102 464 63.5 

13) 314 6 0 9 

130 323 56 0 

136 435 61.5 

143 571 63,5 

gesetz) ist der Zusammenhang zwischen Finanzaus
gleich und Wohnbau fö rderung enger 

Ein erheblicher Teil der Einnahmen der Länder aus dem 
Finanzausgleich ist für verschiedene Aufgaben zweck
gebunden oder zweckgewidmet Das gilt insbesondere 
für den Großtei l der Transfers und die W o h n b a u f ö r d e -
rungsmittel, aber teilweise auch für Einnahmen aus den 
ausschließlichen Landesabgaben Der hohe Anteil an 
Zweckbindungen engt den Spielraum der Länder in der 
Budgetpolit ik weiter ein.. 

Insgesamt erwar ten die Länder (ohne Wien) 1997 in 
ihren Voranschlägen aus dem Finanzausgleich Einnah
men von rund 143,6 M r d . S (Ubersicht 1) Sie decken 
damit mehr als 63% ihrer Gesamtausgaben Langfristig 
ist dieser Deckungsgrad recht stabil (1980 64,7%, 1990 
63,5%)') Die Länder passen of fenbar ihre Ausgaben 
wei tgehend den Einnahmen aus dem Finanzausgleich 
an 

Rund die Häl f te der Einnahmen aus dem Finanzaus
gleich entfällt auf Steuern (1995 63,1 M r d . S, 1997 
70,2 M r d Sl. Die Transfers im Zusammenhang mit den 
Ertragsanteilen sind 1997 mit 13,8 M r d S präliminiert 
(1995 10,9 M r d S) In den letzten Jahren stiegen diese 
Einnahmen überdurchschnittl ich. Die sonstigen Transfers 
werden 1997 den Ländern rund 40,8 M r d . S br ingen; 
der Großtei l davon entfällt auf den Ersatz des Perso
nalaufwands für die Landeslehrer Fui die Wohnbau fö r 
derung fließen den Ländern (ohne Wien) 1997 insge
samt 18,7 M r d S zu, das sind e twa 13% der gesamten 
Einnahmen aus dem Finanzausgleich Dieser Anteil 
bleibt t rotz der Umstellung in der Wohnbau fö rderung 
recht stabil (1990 waren es ebenfalls 13%) 

STEUERPOLITIK IN ÖSTERREICH V O M 
BUND BESTIMMT 

Die österreichische Finanzverfassung ist sehr zentralt-
stisch: Die Steuergesetzgebung und damit die Steuer
politik sind wei tgehend beim Bund konzentriert. Da-

') 1995 waren die Einnahmen und damit auch der Deckungsgrad 
durch Sondereinflüsse verzerrt 

Transfers im Zusammen- Wohnbauförderungsmiifel Sonstige Transfers 
hang mit Ertragsanfeilen 

Mil l S 

5.613 8 266 15 544 
6 7 3 8 11.637 21 651 
8 964 13 406 27 922 

I I 2 4 ! 16658 3 6 9 7 4 

10940 17509 3 8 7 7 2 
10 547 18 465 40 384 

13814 18 724 40 787 
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Die Datenbasis 

Die vor l iegende Studie umfaßt den Zeitraum 1980/ 
1997. Die Daten stammen einerseits aus den G e b a 
rungsübersichten des ÖSTAT, andererseits aus den 
Rechnungsabschlüssen bzw.. Voranschlägen der Län
der für die Jahre 1996 und 1997 W i e n wurde wegen 
seiner Doppelfunkt ion als Land und Gemeinde in die 
Untersuchung nicht e inbezogen. 

In der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, 
daß nicht alle Länder in ihrem Voranschlag für 1997 
die Maßnahmen des Strukturanpassungsgesetzes und 
des neuen Finanzausgleichs (1997/2000) voll berück
sichtigen konnten, wei l einige Landesvoranschläge 
schon vor dem Sommer 1996 verabschiedet wurden. 
Den Abbi ldungen und Ubersichten wurden für die 
Jahre 1996 und 1997 daher ausschließlich die Zahlen 
der Voranschläge zugrunde gelegt Verschiedene Ab
weichungen werden im Text beschrieben 

durch werden regionale Abweichungen vermieden und 
die Steueradministration erleichtert. Selbst A b g a b e n , 
die vol lständig den Ländern zufließen (etwa die Feuer
schutzsteuer), sind in Bundesgesetzen einheitlich gere
gelt , und auch die Einnahmenaufteilung ist im Finanz-

Die österreichische Finanzverfassung ist sehr 
zentralistisch: Die Steuergesetzgebung und 
damit die Steuerpolitik sind weitgehend 
beim Bund konzentriert 

ausgleichsgesetz genau festgelegt (§ 17 Abs 2 Finanz
ausgleichsgesetz 1997) 

Die ausschließlichen Landesabgaben (deren Aufkom
men zur G ä n z e den Ländern gehört) spielen im österrei
chischen Steuersystem daher eine untergeordnete 
Rolle. Sie brachten 1995 2,71 M r d . S (für 1997 sind 
zwar 3,05 M r d . S veranschlagt; davon entfallen aller
dings 0,32 M r d S auf die geplanten Naturnutzungsab
gaben für Wasser , Schotter und Kies in der Steiermark, 
die nicht realisiert werden). Die Einnahmen aus den aus
schließlichen Landesabgaben werden daher voraus
sichtlich 1997 entgegen den Voranschlägen insgesamt 
nicht höher sein als 1995 und sogar etwas geringer als 
1994 

Die ausschließlichen Landesabgaben decken insgesamt 
nur rund 1,2% der gesamten Ausgaben der Länder, und 
sie erreichen bloß 0 , 1 % des Brut to in landsproduktes. 
Die wichtigsten ausschließlichen Landesabgaben sind 
die Feuerschutzsteuer, die Fremdenverkehrsabgaben, 
die Lustbarkeitsabgaben (Fernseh- und Kulturschilling], 
die Verwal tungsabgaben und die Anze igenabgaben 
(die jedoch nur in einigen Bundesländern eingehoben 

Abbildung J-. Ausschließliche Landesabgaben 

B K N O 5 St T V Durch-

schnitt 

werden) Daneben bestehen Jagd- und Fischereiabga
ben sowie einige andere kleinere Abgaben 

Die Bemessungsgrundlagen der meisten ausschließli
chen Landesabgaben sind nicht sehr dynamisch, sie 
wachsen meist schwächer als das nominelle Bruito-In-
landsprodukt Die Zunahme der Einnahmen beruht da 
her fast ausschließlich auf diskretionären Maßnahmen 
(Steuererhöhungen oder Einfuhrung neuer Abgaben) . 
Allerdings stößt die Einführung neuer Steuern auf enge 
(rechtliche) Grenzen. Die Länder verfügen zwar formal 
über ein „Steuerf indungsrecht", doch hat der Bund ein 
Einspruchsrecht, das auch angewende t wi rd und die 
Einführung neuer Steuern hemmt (als jüngstes Beispiel 
kann die geplante Naturnutzungsabgabe in der Steier
mark gelten) Außerdem wurden in letzter Zeit einige 
ausschließliche Landesabgaben wegen Verfassungs
widrigkeit vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben 
(z. B Stromerzeugungsabgabe in Salzburg). Der Spiel
raum der Länder für ausschließliche Landesabgaben ist 
daher sehr eng.. 

Die Einnahmen aus den ausschließlichen Landesabga
ben (je Einwohner) weichen in den einzelnen Bundeslän
dern stark voneinander ab.. Mi t Abstand die höchsten 
Einnahmen erzielt Tirol: Im Voranschlag 1997 sind 972 S 
je Einwohner aus ausschließlichen Landesabgaben vor
gesehen, das ist e twa doppe l t so viel wie im österreichi
schen Durchschnitt (487 S) Die niedrigsten Abgaben 
hebt Oberösterreich ein (Voranschlag 1997 203 S je 
Einwohnerl 

Die tourismusintensiven Bundesländer (Tirol, Kärnten, 
Salzburg) heben im Durchschnitt höhere Abgaben ein 
als die anderen Länder (Abbildung ]) Das ist großfeifs 
auf die Fremdenverkehrsabgaben zurückzuführen Aller
dings werden diese Einnahmen meist w ieder (zweckge
bunden) für die Tourismusförderung verwendet Die hö
heren Abgaben erleichtern daher diesen Ländern die 
Budgetsituation nicht unmittelbar. 

Die Entwicklung der ausschließlichen Landesabgaben 
zeigt ein recht differenziertes Bild In den achtziger Jah
ren nahmen diese Steuereinnahmen in den östlichen 
und südlichen Bundesländern stärker zu als in den 
westl ichen In der Periode 1990/1997 setzte sich diese 
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Übersicht 2: Einnahmen aus Abgaben 

Länder ohne Wien 

1980 

1985 

1990 

1994 

1995 

1996 Voranschlag 

1997 Voranschlag 

Au s schließ liehe 
Londesabgaben 

1 121 

1.688 

2 300 

2.817 

2 7 1 3 

2 756 

3.049 

Ertragsanteile on 
gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben 
Mill S 

26.403 
39 707 
49 873 

63.624 
60 390 
64 383 
67 198 

gaben insgesamt 

27 524 

41 395 

52 172 

66.441 

63 102 

67 139 

70 246 

Q : ÖSTAT GebarungsÜbersichten; Rechnungsabschlüsse und Voranschläge der Länder 

Abbildung 2: Aufkommen an gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben und Ertragsanteile der Länder 
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Tendenz (abgeschwächt) fort. Sie läßt sich damit erklä
ren, d a 5 in den westl ichen Bundesländern die aus
schließlichen Landesabgaben bereits Anfang der acht
ziger Jahre höher waren und daher dort Zunahmen 
schwieriger durchzusetzen waren als im Osten und Sü
den Österreichs Zudem standen die östlichen und süd
lichen Bundesländer gravierenden Budgetproblemen 
gegenüber und suchten daher intensiver nach neuen Fi
nanzierungsquellen. 

ERTRAGSANTEILE WICHTIGSTE 
FINANZIERUNGSQUELLE DER LÄNDER 

Die Ertragsanteile an den gemeinschaftl ichen Bundes
abgaben brachten den Bundesländern (ohne Wien) 
1995 rund 60,4 M r d . S.. Sie deckten damit rund ein Vier
tel der Gesamtausgaben. Für 1997 sind 67,2 M r d S an 
Ertragsanteilen präliminiert, 29,7% der Gesamtausga
ben. Das entspricht wieder dem langjährigen Durch
schnitt (1995 sank der Deckungsgrad durch Sonderein
flüsse vorübergehend stark.) Die Ertragsanteile sind 
nicht zweckgebunden, sie bestimmen daher den Bud
getspielraum der Länder entscheidend. Die Aufteilung 
des Aufkommens aus den gemeinschaftl ichen Bundes
abgaben auf die Gebietskörperschaften und die einzel
nen Bundesländer ist recht komplex und erfolgt in meh
reren Schritten. 

Vom Bruttoaufkommen an gemeinschaftl ichen Bundes
abgaben (insbesondere der Einkommensteuer, Lohn
steuer, Kapitalertragsteuer I und der Umsatzsteuer so
wie der Mineralölsteuer) werden zunächst verschiedene 
Anteile (die entweder als Betrag oder als Prozentsatz 
fixiert sind) abgezogen . Sie dienen der Finanzierung 
des Familienlastenausgleichsfonds, des Katastrophen
fonds, der Krankenanstaltenfinanzierung, der Finanzie
rung der Siedlungswasserwirtschaft sowie des Nahver
kehrs. 

Diese Abzüge wurden im Laufe der Jahre mehrfach ge
ändert . 1995 betrugen sie insgesamt 26,9 M r d . S, rund 
6,8% des Bruttoaufkommens. Die Länder f inanzieren 
damit indirekt die erwähnten Aufgaben mit. 

Seit 1995 werden auch die Anteile der Länder an den 
Beitragszahlungen Österreichs zum EU-Haushalt von 
den Ertragsanteilen abgesetzt . 1995 machte diese Posi
tion zunächst 5,25 M r d S aus (davon entfiel rund 
1 M r d S auf Wien) . Sie wi rd nach der Volkszahl auf die 
einzelnen Länder aufgetei l t Für 1996 waren zunächst 
5,7 M r d S als Beitrag der Länder (einschließlich Wiens) 
vorgesehen, und für 1997 werden 5,8 M r d S (als Vor
schüsse) abgesetzt 1995 betrugen die tatsächlichen 
Zahlungen der Länder (einschließlich Wiens) 
4,13 M r d S (die Differenz wurde 1996 den Ländern 
rückerstattet), 1996 und 1997 dürften die tatsächlichen 
Zahlungen ebenfalls etwas niedriger sein. 

Die Ertragsanteile der Länder stiegen in den letzten Jah
ren etwas schwächer als die gemeinschaftl ichen Bun
desabgaben insgesamt, in den achtziger Jahren hatten 
sie hingegen etwas stärker zugenommen (Abbildung 2). 

Anfang der achtziger Jahre flössen den Ländern (ohne 
Wien) mehr als 30% des Aufkommens an gemeinschaft-

D'ie Einnahmen aus Ertragsanteilen 

Die tatsächlich zugeflossenen Einnahmen der Länder 
aus Ertragsanteilen weichen von den aus dem Auf
kommen an gemeinschaftl ichen Bundesabgaben er
rechneten Einnahmen oft erheblich ab 1 ) Dies ergibt 
sich aus dem zeitlichen Uberweisungsrhythmus der Er
tragsantei le: Die jährlichen Einnahmen der Länder set
zen sich aus Vorschüssen und der Zwischenabrech
nung zusammen Die Vorschüsse errechnen sich aus 
dem um zwei M o n a t e verzögerten Aufkommen an ge
meinschaftlichen Bundesabgaben Die Zwischenab
rechnung, die bis M ä r z erfolgen muß (§ 11 Abs 1 Fi
nanzausgleichsgesetz), gleicht die Differenz zwischen 
den Vorschüssen und den aufgrund des tatsächlichen 
Aufkommens errechneten Ertragsanteilen aus 

') 1995 erhielten die Länder aus den Ertragsanteilen 60,4 Mrd. S, 
aufgrund der errechneten Ertragsanteile standen ihnen 61,3 Mrd S 
zu. Durch den Ausgleich waren die Einnahmen 1996 zusätzlich er
höht 
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Abbildung 3-. Anfeil der Ertragsanteile der Länder lohne 
Wien! am Aufkommen an gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben 

80 31 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Abbildung 4: Entwicklung der Einnahmen aus Einkommen-, 
Lohn- und Körperschaftsteuer 
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liehen ßundesabgaben zu, langfristig ist dieser Anfeil 
gesunken (1990 28,3%, 1995 27,6%; Abbi ldung 3) 

Die Länder erhielten aus Ertragsanteilen 1995 
60,4 M r d S, merklich weniger als in den Jahren zuvor 
und e twa gleich viel w ie 1992. Für 1997 wi rd mit Einnah
men aus Ertragsanteilen von 67,2 M r d S gerechnet 
Die Mehreinnahmen aus dem Strukturanpassungsge
setz und zeitliche Verzögerungen im Aufkommen (insbe
sondere aus der Einkommensteuer) t ragen zu diesem 
kräftigen Anstieg in den Jahren 1996 und 1997 bei 

Die Aufteilungsschlüssel der gemeinschaftli
chen Bundesabgaben benachteiligen die 
Länder insgesamt 

Dennoch ist der Zuwachs der Ertragsanteile der Länder 
auch im Durchschnitt 1995/1997 mit + 5 , 5 % etwas ge
ringer als der des Gesamtaufkommens an gemein
schaftlichen Bundesabgaben (1995/1997 + 8 , 9 % pro 
Jahr). Das erschwert die Finanzierung der Länderhaus
halte längerfristig Die Ursachen liegen zum einen in der 
unterschiedlichen Entwicklung der Einnahmen aus den 
einzelnen Steuern und zum anderen in den differenzier
ten Aufteilungsschlusseln: 

• Längerfristig steigen die Einnahmen aus der Einkom
mensteuer (an denen die Länder stärker beteil igt 
sind) deutlich schwächer als jene aus der Körper
schaftsteuer (einer ausschließlichen Bundesabgabe) 
und der Lohnsteuer (aus der die Länder geringere 
Anteile erhalten als aus der Einkommensteuer; Abbi l 
dung 4) Die Steuerreform 1989 brachte für die Kapi
talgesellschaften Vorteile und bewirkte so eine Verla
gerung von Einzelunternehmen und Personengesell
schaften zu Kapitalgesellschaften. Dadurch wurde 
das Aufkommen an Einkommensteuer zugunsten der 
Körperschaftsteuer gedämpft 2 ) . 

2) Das Aufkommen an Karperschaftsteuer wurde ab 1992 durch die 
Einbeziehung der Notenbank in die Körperschaftsteuerpflicht zusätz
lich erhöht 

• Der Aufteilungsschlussel für die Einkommensteuer 
sieht eine merklich größere Beteiligung der Länder 
vor (1995 29,156%) als jener für die Lohnsteuer 
(20,647%) Verschiedene administrative Umstellungen 
(etwa Arbeitnehmerveranlagung! dämpften überdies 
das Aufkommen an Einkommensteuer zugunsten der 
Lohnsteuer und damit auch die Ertragsanteile der 
Länder.. 

Die unterschiedlichen Aufteilungsschlüssel für Lohn
steuer und Einkommensteuer sowie die Ver lagerung 
zwischen Körperschaftsteuer und Einkommensteuer 
benachtei l igten die Länder insgesamt Daher wi rd die 
Körperschaftsteuer 1998 zu einer gemeinschaftl ichen 
Bundesabgabe, und Lohnsteuer, Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer erhalten gleiche Aufteilungsschlüs
se! 

Schließlich sind die Länder an Steuern mit geringer Auf
kommenselastizität (etwa der Erbschaftssteuer, aber 
auch Steuern auf alkoholische Getränke) überdurch
schnittlich betei l igt; dies dämpf t auch die Entwicklung 
der Ertragsanteile Die Aufteilungsschlüssel der gemein
schaftlichen Bundesabgaben benachtei l igen daher die 
Länder insgesamt und erklären den abnehmenden An
teil am Aufkommen an gemeinschaftl ichen Bundesabga
ben. 

Die Aufteilung der Ertragsanteile auf die einzelnen Bun
desländer erfolgt großteils nach der Volkszahl (etwa 
80% der Ertragsanteile) und dem Aufkommensprinzip 
(rund 10%); für die verbleibenden Anteile gelten andere 
Schlüssel (länderweise Anteile der Gemeinden an den 
gemeinschaftl ichen Bundesabgaben oder fixe Prozent
sätze) 

Die Volkszahl richtet sich nach den Ergebnissen der 
Volkszählung, die in Abständen von 10 Jahren stattf in
det (zuletzt im M a i 1991). Diese langen Abs tände be
nachteil igen Bundesländer, deren Bevölkerung über
durchschnittlich wächst (insbesondere gegen Ende des 
Zehnjahreszeitraums), andererseits ist der Zusammen
hang zwischen Volkszahl und Abgaben nicht so eng, 
wie der Finanzausgleich of fenbar unterstellt. 
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Abbildung 5-. Ertragsanteile an gemeinschaftlichen 
ßundesabgaben 

B K N O S S i T V Durch

schnitt 

Das Aufkommensprinzip spielt insbesondere bei der 
Aufteilung der Einkommensteuer und der Kapitaler
tragsteuer auf Zinsen eine große Rolle Allerdings ist 
das Aufkommensprinzip strenggenommen ein Zahlungs
prinzip, wei l das Aufkommen dor t zugerechnet w i rd , w o 
die Steuer gezahlt w i rd (Wohnsitz- oder Betriebsfi-

Die Aufteilungsprinzipien der Ertragsanteile 
im Finanzausgleich schaffen keinen Aus
gleich zwischen wirtschaftlich schwächeren 
und stärkeren Bundesländern.. 

nanzamtl , und nicht dor t , w o ökonomisch das Aufkom
men entsteht Das kann erhebliche Verzerrungen bewir
ken, w ie sich am Beispiel der Umstellung der Kfz-Steuer 
auf die motorbezogene Versicherungssteuer deutlich 
zeigen läßt. 

Insgesamt weisen die Ertragsanteile je Einwohner ein 
beträchtl iches Wes t -Os t -Ge fä l l e zwischen den Bundes
ländern auf (Abbildung 5) In Vorar lberg, Salzburg und 
Tirol l iegen sie wei t über dem österreichischen Durch
schnitt (ohne Wien) , in den anderen Ländern weit dar
unter. Diese Reihenfolge veränderte sich in den letzten 
15 Jahren kaum, und auch die Spannweite blieb annä
hernd gleich: 1980 lagen die höchsten Pro-Kopf-Einnah
men an Ertragsanteilen (Salzburg 5 269 S) um rund 23% 
über den geringsten (Burgenland 4 281 S), 1997 um 
21,8%. Die wirtschaftl ich stärkeren Bundesländer erhal
fen demnach einen überproport ionalen Anteil an Er
fragsantei len, die wirtschaftl ich schwächeren einen un
terpropor t ionalen 

Die Aufteiiungsprinzipien der Ertragsanteile im Finanz
ausgleich schaffen somit keinen Ausgleich zwischen 
wirtschaftl ich schwächeren und stärkeren Bundeslän
dern. Dies erschwert es den wirtschaftl ich schwächeren 
Bundesländern, ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung 
zu leisten und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für 
einen Aufholprozeß zu schaffen. 

Ubersicht 3: Transfers im Zusammenhang mit 
Erfragsanteilen 

Länder ohne Wien 

Ertrags-
anleile-

kopfquoten-
Ausgleich 

Landes-
umloge 

Beda rf szu weisu ng e n 
An An Länder 

Gemeinden 

Mill S 

Summe 

1980 1 105 1 971 2 537 5.613 
1985 808 2 263 3.667 6 738 
1990 1 413 2 875 4 676 8 964 

1994 1 283 3 730 6 228 11 241 
1995 1 359 3 400 6 181 10 940 
1996 Voranschlag 1 210 3 196 6 141 10 547 
1997 Voranschlag 1 261 3 038 6 570 2 945 13814 

Q : ÖSTAT. Gebarungsübersichten; Rechnungsabschlüsse und Voranschläge der Länder 

TRANSFERS IM ZUSAMMENHANG MIT 
ERTRAGSANTEILEN GEWINNEN A N 
BEDEUTUNG 

Ein erheblicher Teil der Transferzahlungen im Rahmen 
des Finanzausgleichs steht in unmittelbarem Zusammen
hang mit Ertragsanteilen Eine wicht ige Komponente 
dieser Transfers bilden die Einnahmen aus dem Ertrags-
antei lekopfquoten-Ausgleich, der das oben beschrie
bene Gefä l le zwischen wirtschaftl ich schwächeren und 
stärkeren Bundesländern verringern soll 

Die Anteile jener Bundesländer, deren Landeskopfquote 
[Ertragsanteile pro Kopf) unter dem Österreich-Durch
schnitt (mit Wien) liegt, werden durch Bundesmittel auf 
den Durchschnitt angehoben. Insgesamt wand te der 
Bund dafür 1995 1,36 M r d . S auf. Diese Position 
schwankt im Zeitabfauf stark (Ubersicht 3), sie wa r 1990 
deutlich höher als 1994 und 1995. Für 1996 und 1997 
wi rd mit geringeren Mit te ln gerechnet, wei l der neue Fi
nanzausgleich (ab 1997) den Ertragsantei lekopfquoten-
Ausgleich kürzt (§20 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) 3) 
1997 ist ein Ausgleich von nur noch 92,6%, a b 1998 von 
87,9% der Differenz zwischen der jeweil igen (unter
durchschnittlichen) Landeskopfquote und dem Öster
reich-Durchschnitt vorgesehen Die Ausgleichsfunktion 
wi rd dadurch verringert. 

Die Summe der Mit te l aus den Ertragsanteilen aus den 
gemeinschaftl ichen Bundesabgaben je Einwohner und 
aus dem Ertragsanteilekopfquoten-Ausgfeich ist über 
die Zeit sehr stabi l , das Wes f -Os t -Gefä l le wi rd da 
durch erheblich verringert. In allen Jahren (seit 1980) er
hielten das Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich und die Steiermark Mit te l aus dem Er-
tragsantei lekopfquoten-Ausgleich, Salzburg, Tirol und 
Vorar lberg hingegen beziehen überdurchschnittl iche Er
tragsantei le und haben daher keinen Anspruch auf sol-

3) Die Länder haben die Mittel aus dem Ertragsanteilekopfquoten-
Ausgletch 1997 mit 1,26 Mrd S geringer veranschlagt als der Bund 
11,46 Mrd S). 
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Abbildung 6-. Ertragsanteile und Kopfquofenausgleich 

Voranschlag 1997 
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che Mit te l Auch diese Rangordnung verändert sich im 
Zeitablauf nicht Die je Einwohnet mit Abstand höchsten 
Mit te l aus dem Ertragsanteilekopfquoten-Ausgleich er
hält das Burgenland (1995 720 S) vor der Steiermark 
(1995 405 S) 

Durch den Ertragsanteilekopfquoten-
Ausgleich wird das West-Ost-Gefälle zwar 
verringert, aber nicht beseitigt. 

Durch den Ertragsanteilekopfquoten-Ausgleich wi rd das 
Wes f -Os t -Ge fä l l e der Pro-Kopf-Einnahmen aus Ertrags
anteilen zwar verringert, aber nicht beseitigt 1990 be
trug der Abstand zwischen dem Land mit den höchsten 
Einnahmen (Vorarlberg) und jenem mit den geringsten 
(Burgenland) 2 1 % . Durch den E rtragsan teile köpf quoten-
Ausgleich wurde dieser Abstand halbiert (auf 10,3%; 
Abbi ldung 6) Das gilt auch für 1995 Aufgrund der 
Maßnahmen a b 1997 könnte sich jedoch der Abstand 
wieder etwas vergrößern, wei l die Differenz nicht mehr 
vol lständig ausgeglichen wi rd 

Die Länder erhalten von den Gemeinden Transfers im 
Rahmen der „Landesumlage" Diese Mit te l werden von 
den Ertragsanteilen der Gemeinden berechnet und be
tragen gegenwär t ig höchstens 8,3% (ungekürzten) Er
tragsantei le der Gemeinden Diese Landesumlage 
wurde nach dem Zweiten Wel tkr ieg eingeführt und 
diente der Entschädigung der Länder für den Verlust 
von Besteuerungsrechten an die Gemeinden. Der Satz 
der Landesumlage, ursprünglich 20,5%, wurde mehr
fach reduziert (zuletzt 1985), und es besteht eine Ten

denz, ihn weiter zu senken. Niederösterreich hat die 
Landesumlage in drei Jahresetappen abgeschaff t , a b 
1997 w i rd sie dort nicht mehr erhoben Auch Ober 
österreich verringerte sie 1997 auf 7,5% 

In den meisten Bundesländern werden die Mit te l aus 
der Landesumlage in verschiedener Form als Transfers 
und Mitf inanzierungen an die Gemeinden zurückgege
ben Die Abschaffung der Landesumlage in Nieder-
ösferreich ließ andererseits das Budgetdefizi t dort spür
bar steigen (die Ausfälle auf Basis 1997 werden auf 
e twa 0,9 M r d . S geschätzt). 

Insgesamt brachte die Landesumlage 1994 
3,73 M r d . S, gleich viel w ie die ausschließlichen Landes
abgaben Seither sinkt das Aufkommen wegen der er
wähnten Abschaffung in Niederösterreich ständig, und 
für 1997 rechnen die Länder insgesamt mit Einnahmen 
aus der Landesumlage von 3,04 M r d S. 

Die Bedarfszuweisungsmittel werden den Gemeinden 
von den Ländern zurückgegeben.. Sie betragen 13,5% 
der ungekürzten Ertragsanteile der Gemeinden Die 
Verwendung dieser Mit te l ist in den meisten Ländern 
nicht ausdrücklich geregel t ; sie dienen teils dazu , fi
nanzschwächeren Gemeinden den Ausgleich des (or
dentlichen) Haushalts zu ermöglichen, teils werden sie 
aber auch für regionalpolit ische Ziele verwendet Eine 
solche Verlagerung wäre langfristig sinnvoll Insgesamt 
standen 1995 für Bedarfszuweisungen 6,18 M r d . S zur 
Verfügung (für 1997 haben die Länder 6,57 M r d S ver
anschlagt). Diese Mit te l sind aus der Sicht der Länder 
saldenneutral , wei l ihnen gleich hohe Ausgaben gegen
überstehen.. 

Eine wicht ige Änderung trat 1996 mit den „Bedarfszu
weisungsmitteln gemäß § 2 1 a Finanzausgleichsgesetz" 
ein Bisher wurden für die Wohnbau fö rde rung 9,223% 
des Aufkommens an Lohn-, Einkommen-, Kapitaler
tragsteuer I und Körperschaftsteuer sowie 80,55% des 
Wohnbauförderungsbei t rags zweckgebunden bereit
gestellt Seit 1996 werden die Wohnbauförderungsmi t -
tel jährlich mit 24,5 M r d . S fixiert, davon fließen den 
Ländern ohne W i e n 18,02 M r d S zu Die Differenz zwi 
schen diesen nunmehr fixierten Wohnbauförderungsmi t -
teln und der sich nach dem Anteil an den Steuern und 
am Wohnbauförderungsbe i t rag ergebenden Summe 
wi rd den Ländern zur freien Verfügung uberwiesen. Das 
Finanzausgleichsgesetz weist ausdrücklich darauf hin, 
daß diese Mit te l zur Aufrechterhaltung oder Herstel
lung des Haushaltsgleichgewichtes gewähr t werden . 

Die Länder erhielten 1996 2,1 M r d S an Bedarfszuwei
sungsmitteln, 1997 haben sie (ohne Wien) 2,95 M r d . S 
veranschlagt; der Bund sieht in seinem Voranschlag 
5,56 M r d . S vor, davon e twa 1,1 M r d S für W i e n . Für 
die Länder dürfte daher noch ein gewisser finanzieller 
Spielraum vorhanden sein, w o b e i e twa die Steiermark 
(als einziges Land) überhaupt keine Bedarfszuweisungs-
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Übersicht 4: Wohnbauförderungsmiftel 

Länder ohne Wien 

Abbildung Z: Anteile der Länder an den 
Wohnbauförderungsmitteln und die Zahl der 
fertiggestellten Wohnungen 

Zweckzuschösse des Sonstige 

Mill S 

W o hnbauförderung 
Sundes 

Sonstige 

Mill S 

insgesamt 

1980 8.012 254 8 266 

1985 I I 306 331 11.637 

1990 12.824 582 13 406 

1994 16317 341 16 658 

1995 17 163 346 17 509 

1996 Voranschlag 18 178 287 18465 

1997 Voranschlag 18 439 285 18 724 

Q : ÖSTAT Gebarungsübersichten: Rechnungsabschlüsse und Voranschlage der Lander 

mittel veranschlagt hat Mittelfr istige Vorschauen zei
gen, d a 5 die Bedarfszuweisungsmittel in den Länder
haushalten wachsende Bedeutung haben und den en
gen Finanzierungsspielraum vergrößern we rden , weil 

Die Neuregelungen über die Bedarfszuwei
sungsmittel der Länder (§ 21a Finanzaus
gleichsgesetz 1997} haben den Gestal
tungsspielraum der Länder erweitert 

sie nicht zweckgebunden sind. Der neue Finanzaus
gleich hat damit den Gestaltungsspielraum der Länder 
erweitert 

TIEFGREIFENDE VERÄNDERUNG DER 
WOHNBAUFÖRDERUNGSMITTEL 

Die Wohnbau fö rde rung ist eine zentrale Au fgabe der 
Länder. Die Mit te l we rden (großteils) vom Bund überwie
sen. Sie wurden bisher als Anteil am Aufkommen be
stimmter Steuern berechnet. Seit 1996 werden die Mi t 
tel , wie erwähnt , absolut f ixiert; sie betragen bis zum 
Jahr 2000 unverändert 24,5 M r d S jährlich (davon er
halten die Länder ohne W i e n 18,02 M r d . S) Im Grunde 
sind diese Mit te l in den Länderhaushalten saldenneutral , 
wei l sie zweckgebunden sind Sie dienen der Finanzie
rung von Darlehen, Annuitätenzuschüssen oder W o h n 
beihilfen Nicht verwendete Mit te l (eines Jahres) müssen 
einer Rücklage (zweckgebunden) zugeführt we rden N e 
ben diesen Zuschüssen erhalten die Länder aber auch 
Mit te l im Rahmen der Sonderwohnbaugesetze. 

in den achtziger Jahren stiegen die W o h n b a u f ö r d e -
rungsmittel (ohne Wohnbausechstel) pro Jahr im Durch
schnitt um 5% (von insgesamt 8,27 M r d . S 1980 auf 
13,4 M r d . S 1990) In der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre beschleunigte sich die Zunahme auf 5,5% pro 
Jahr 1995 wurden den Ländern für die W o h n b a u f ö r d e 
rung 17,51 M r d . S überwiesen. Für 1997 sind 
18,72 M r d S präliminiert; dieser Betrag ist überhöht, 
wei l die Steiermark in ihrem Voranschlag anstelle der im 
Gesetz vorgesehenen 3,37 M r d . S an Zweckzuschüs
sen 3,74 M r d S präliminiert hat. 

1995 
g Zweckzuschösse zur Wohnbauförderung 

• Fertiggestellte Wohnungen 

1990 

S Zweckzuschüsse zur Wohnbauförderung 

• Fertiggestellte Wohnungen 

Insgesamt wurden die Wohnbaumi f te l durch die Um
stellung nicht gekürzt. Das durchschnittliche jährliche 
Wachstum 1995/1997 von 3,4% reicht aus, um die 
Preissteigerungen abzufangen. Mögl icherweise wi rd 
aber das Einfrieren der Mit te l in den nächsten Jahren 
zu einer gewissen Verknappung führen 

Aufschlußreich ist der Vergleich zwischen Wohnbau fö r 
derungsmitteln einerseits und der Zahl der fertiggestell
ten Wohnungen andererseits (Abbildung 7). Der Anteil 
der westl ichen Bundesländer und auch Niederöster
reichs an der Zahl der fert iggestell ten Wohnungen ist 
höher als ihr Anteil an den Wohnbauförderungsmit te ln. 

Früher mußten die Länder zu den Zweckzuschüssen des 
Bundes aus eigenen Mit teln ein Sechstel (das „ W o h n 
bausechstel") dieses Betrags zuschießen. Nunmehr ist 
es den Ländern jedoch selbst überlassen, wiewei t sie 
aus eigenen Mit teln zusätzliche Wohnbaufö rderungen 
zur Verfügung stellen In einigen Bundesländern (Steier
mark, Salzburg, Burgenland} ist das „Sechstel" inzwi
schen bereits abgeschaff t , in anderen Ländern wie in 
Kärnten absolut eingefroren Lediglich in Oberöster
reich und Niederösterreich stellt das Land noch dieses 
„Sechstel" bereit Das engt dort den Budgetspielraum 
zusätzlich ein 

SONSTIGE TRANSFERS MEIST 
ZWECKGEBUNDEN 

Die Länder erhalten vom Bund für bestimmte Aufgaben 
Finanzierungszuschüsse oder der Bund übernimmt die 
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Übersicht 5: Sonstige Transfers 

Länder ohne Wien 

mo 
1985 

1990 

1994 

1995 

1996 Voranschlag 

1 9 0 7 Voranschlag 

Koslenersätze (ür Rnanzfcrafts(Ortung 
Landeslehrer für Gemeinden 

15 070 

20 757 

26 419 

34731 

35.809 

3 7 9 1 6 

37 987 

408 

524 

770 

777 

700 

738 

Nahverkehr 

693 
014 
979 
955 

Landwirtschaff 

Mill S 

292 

292 

292 

Theater 

44 

77 

128 

128 

Umwell 

95 
89 

502 

Kota slraphen 

350 

556 
657 
178 
174 

Summe 

15 544 
21 851 
27 922 

36 974 
38 772 
40 2B4 
40 787 

Q: ÖSTAT Gebarungsübersichten; Rechnungsabschlüsse und Voranschläge der Lander 

Finanzierung bestimmter Aufgaben. 1995 wurden den 
Ländern 38,8 M r d S überwiesen, ein Sechstel der G e 
samtausgaben; für 1997 sind 40,9 M r d S veranschlagt 
(rund 18% der Gesamtausgaben, Ubersicht 5) 

Der überwiegende Teil dieser Transfers entfällt auf die 
Personalaufwandsersätze des Bundes für die Landes
lehrer (Pflichtschullehrerl Diese Transfers sind salden
neutral. Der Bund finanziert den Personabufwand der 
Volks- und Hauptschultehrer ganz und jenen der Lehrer 
an gewerbl ichen und landwirtschaft l ichen Berufsschulen 
zur Hälf te. Außerdem deckt der Bund den Pensionsauf
w a n d für die pensionierten Landeslehrer abzüglich der 
Pensionsbeiträge 

Die Ausgaben für die Landeslehrer stiegen in den acht
ziger Jahren sprunghaft. Das ist sowohl auf die stei
gende Zahl der Lehrer als auch auf die Zunahme der 
Pro-Kopf-Gehälter zurückzuführen. 1995 wurde die Zu
wachsrate erstmals deutlich gebremst 1997 liegen die 
Personalausgaben für die Landeslehrer auf dem N i 
veau von 1996, allerdings sind sie um rund 6% hoher 
als 1995. Das deckt sich nicht mit den Annahmen im 
Bundeshaushalt: Der Bund geht davon aus, daß die 
Personalausgaben für die Landeslehrer 1997 auf dem 
Niveau von 1995 bleiben. Für die Salden in den Län
derhaushalten sind diese Abweichungen jedoch uner
heblich 

Uber die Länderhaushalte werden auch die Mit te l des 
Bundes für f inanzschwache Gemeinden abgewickel t : 
Der Bund gewähr t Gemeinden, die ihre gemeindeeige
nen Abgaben voll ausschöpfen und deren Kopfquofe 
um mehr als 10% unter der Landeskopfquote aller G e 
meinden in derselben Gemeindegrößenklasse (ohne 
Wien) liegt, Transfers in Höhe von 1,34% der ungekürz
ten Ertragsanteile der Gemeinden zuzüglich 70 Mi l l . S 
(§21 Abs 1 Finanzausgleichsgesetz). Diese Mit te l die
nen zur Aufrechterhaltung und Wiederherstel lung des 
Gleichgewichtes in den Gemeindehaushalten Sie er
weitern daher den Spielraum für die f inanzschwachen 
Gemeinden Das ist wicht ig , um Abwanderungen zu 
stoppen und die Diskrepanz der Lebensqualität zwi
schen den finanzstärkeren und den f inanzschwächeren 
Gemeinden nicht weiter zu vergrößern 

Ein wichtiger Aufgabenbereich ist der Personennahver
kehr. Die Länder erhalten vom Bund erhebliche Trans
fers, die als Prozentsatz der Mineralölsteuer ausgestal
tet sind (4,888% des Mineralölsteueraufkommens ab
züglich 441,8 Mi l l . S laut Finanzausgleichsgesetzes 
1997). 1995 machte diese Position rund 1 M r d . S aus 
(ohne Wien) , für 1997 sind insgesamt 0,96 M r d S ver
anschlagt. M i t diesen Mit teln finanzieren die Länder 
großteils Zuschüsse zu den Verkehrsverbünden und 
Ausfälle aus der Durchtarifierung 

Die Länder haben seit dem EU-Beitritt Österreichs zu
sätzliche Aufwendungen für die Landwirtschaft zu f inan
zieren, die sich aus dem „Europaabkommen" ergeben: 
Verschiedene Finanzierungen wurden im Verhältnis 
60 : 40 zwischen Bund und Ländern vereinbart Die Län
der erhalten dazu vom Bund Zuschüsse von 0,3 Mrd.. S 
(davon Wien 8 Mil l Sl. Dieser Betrag bleibt absolut 
konstant. 

Für umweit- und energiesparende Maßnahmen bezie
hen die Länder seit 1996 zusätzliche Transfers. Sie 
werden mit einem fixen Prozentsatz (1 ] ,885%) aus 
dem Aufkommen der 1996 eingeführten Elektrizitäts
und Erdgasabgabe finanziert, abgleich dies aus
schließliche Bundesabgaben sind Daneben erhielten 
die Länder für Umweltschutzmaßnahmen schon früher 
Transferzahlungen Sie verwenden diese Mit te l (groß
teils) für die Fernwärmeförderung, die Biomasseförde
rung sowie für die Finanzierung von Müllbeseit igungs
anlagen 

Schließlich fließen an die Länder Transfers für die Thea
ter förderung. Diese Mit te l sind über die Zeit konstant 
und betrugen 1995 128 Mil l S ; für 1997 sind in den 
Länderhaushalten 139 Mil l S veranschlagt. 

1997 (nur in diesem Jahr, daher in den Übersichten 1 
und 5 nicht enthalten) erhalten die Länder insgesamt 
0,6 M r d . S für Kinderbetreuungseinrichtungen, davon 
entfallen rund 159 Mi l l . S auf W i e n Ähnlich wie hin
sichtlich der Zuschüsse für die Theater- und Umwelt
förderung müssen auch hier die Länder (bzw Gemein
den) Grundleistungen erbr ingen, die mindestens die 
Hälf te des Bundeszuschusses bet ragen 
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LÄNDERHAUSHALTE U N D MAASTRICHT
KRITERIEN 

Der Finanzausgleich beeinflußt die Budgetkonsolidie
rung erheblich 1995 stiegen die Defizite in den Länder
haushalten sprunghaft: zum einen wei l die Ertragsan
teile nicht zuletzt aufgrund der Beitragszahlungen an 
die EU geringer waren als in den Vorjahren, zum ande
ren wei l eine Reihe von zusätzlichen Aufwendungen von 
den Ländern get ragen werden mußte (insbesondere im 
Bereiche der Landwirtschaft) Gemäß einer mittelfristi
gen Vorschau des W I P O für die Länderhaushalte w ä r e 
ohne zusätzliche Maßnahmen die Neuverschuldung im 
Jahre 1997 auf 0,8% des BIP gest iegen. 

The Fiscal Position oi Au Stria's Provinces and Reven 

Coopera t ion be tween the federal government, the 
provinces, and the communes is emerging as one of 
the central themes of Austria's fiscal policy In the le
gal realm, this Cooperat ion is based on the consulta-
tion mechanism and the intra-Austhan stability pact , 
which needs to be concluded by the end of 1998. 

Provinces and communes have a l ready declared their 
intention to limit new indebtedness to 0 3 percent of 
GDP, in order to fulfill an important precondit ion for 
Austria's part ic ipat ion in the European Economic and 
M o n e t ä r / Union (starting in the year 1999). 

The maneuvering room of the provinces wi th regard to 
their revenues is rather small; it is further restricted by 
the „Maast r ich t cri teria". In funding expenditures, the 
provinces are heavily dependent on revenue sharing, 
which provides for more than 60 percent of their reve
nues. In 1997, the provinces (excluding Vienna) will re-
ceive ATS 143 6 billion from revenue sharing The most 
important revenue sources for the provinces (exclud
ing Vienna) are the shares in the tax revenues; they 
determine the budgetary maneuvering room for the 
provinces. The revenue shares f lowing to the prov
inces rose at a somewhat slower pace than the tota l 
federal tax receipts subject to revenue sharing This 
renders the provinces' fiscal management more diff i-
cult. 

About 80 percent of tax revenues are a l located on 
the basis of populat ion size. Overa l l , tax receipt per 
inhabitant show a clear decline from the W e s t to the 
East of Austr ia, a pattern that has been very stable 
over time In 1997, the per-capi ta receipts from reve
nue sharing are expec ted to be as high as 
ATS 12,067 in Vorar lberg, whi le the corresponding 
figure for Styria is as low as ATS 9,907. 

The so-cai led per capi ta revenue sharing equal iza-
t ion, which is funded by the federal sysfem, com-
presses the gradient by about one half but does not 
eliminate it. 

Die Länder wurden daher an den Mehreinnahmen aus 
dem Strukturanpassungsgesetz beteil igt, und neue Be
stimmungen im Finanzausgleich (§ 21a) t ragen dazu bei, 
ihre finanzielle Situation zu verbessern. Die Länder 

Die Länder (ohne Wien) werden 1997 
insgesamt wieder einen Haushaltsüberschuß 
(nach den Mao stricht-Kriterien) von etwa 
2,9Mrd., S erreichen. 

selbst nahmen darüber hinaus in den Voranschlägen 
1997 spürbare Ausgabeneinsparungen vor Dadurch 
konnten die Abgänge deutlich reduziert werden 

Sharing - Summary 

In 1996, an important change has occurred in the 
funding of the budgets of the provinces: the provinces 
now receive need-based funds according to § 21a of 
the Revenue Sharing Act ; the basis for determining the 
volume of these funds is the difference between the 
shares in the revenues of certain important taxes and 
the funds for the promotion of private dwell ings which 
are now f ixed in absolute terms These need-based 
funds are not ear-marked any more and w iden the 
budgetary leeway. In 1997, the provinces (excluding 
Vienna) will receive about ATS 4.5 billion from this 
source,- this will facil i tate the consol idat ion of the 
budgets.. 

Mos t of the other revenues which are transferred from 
the federal System to the provinces are ear-marked 
(remuneration for teachers, short-distance t ransporta-
t ion, environmental protect ion, promotion of theaters, 
etc ). In 1997 the provinces will receive (as a one-time) 
contribution ATS 0 6 billion for financing child care in-
stitutions (of which ATS 159 million will f low to Vienna). 

O n top of receiving addi t ional revenues, the provinces 
have also provided for considerabie expenditure cuts 
in their budget proposals. These measures will have 
the effect of sharply reducing the high deficits which 
were incurred in 1995 In 1997, the provinces (exclud
ing Vienna) will achieve a total surplus (measured ac
cording to the Maastr icht criteria) of some ATS 2 9 bil
lion and thus make a substantial contribution to 
achieving the Standards for part ic ipat ion in the Eco
nomic and Mone ta r y Union. 

The fiscal Situation varies, however, great ly across the 
provinces. Lower Austria and Burgenland will post 
deficits (according to the Maastr icht criteria), Styria 
and Carinthia will achieve a ba lanced budget , whi le 
the western provinces will record surpluses, some of 
them quite substantial. In the future, this w ide diver-
gence could possibly create problems for the intra-
Austrian stability pact . 
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FINANZAUSGLEICH 

Die Länder (ohne Wien) werden 1997 insgesamt wieder 
einen Haushaltsüberschu5 (nach den Maastr icht-Krite
rien) von e twa 2,9 M r d S erreichen 4) Dabei zeigen sich 
allerdings eine erhebliche Differenzierung nach Bundes-

") Wenn in Salzburg die rückzahlbaren Annuitätenzuschüsse (die wie 
Darlehen wirken) im Maastricht-Defizit" (EU-konform! unberücksich
tigt bleiben, erhöht sich der Uberschuß der Länder 1997 auf 
3,8 Mrd S 

ländern und ein ausgeprägtes Wes t -Os t -Gefä i le Das 
Burgenland und Niederösterreich weisen 1997 Ab
gänge auf (nach den Maastricht-Kriterien), die Steier
mark und Kärnten werden einen wei tgehend ausgegl i
chenen „Maast r i ch t -Sa ldo" erreichen, und die westl i
chen Bundesländer erzielen (zum Teil erhebliche) Uber
schüsse. Dieses starke Auseinanderklaffen könnte mög
licherweise für den innerösterreichischen Stabil i tätspakt 
künftig Probleme bringen 

u e b r i g e n s ; 

p r i n t 
Versand 
l og i s t i k 
Offsetdruck 
abo-service 
digitaldr uck 
dr uckbe ratung 
personalisieren 
fulfilIment-servi ce 

u e b r i g e n s ; wir 

u e b e r r e u t e r 
Pr int und Di gime di@ 

m a c h e n Ihnen gerne ein Ang 

digimedia 
dtp 

satz/repr o 
grafi k-ber atung 

intranet/internet 
datenkonvertierung 

digitale fotografie 
datenbank-management 

cross-media-publishing 

bot 0 2 2 6 2 / 7 8 9 
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